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Einschränkung der Umlegbarkeit von Wärmekosten 
als Haushaltsneutraler Anreize zur Gebäudesanierung
Johannes Lackmann / Damian Ludewig

a. Ausgangssituation 
Obwohl der Wärmesektor beim Endenergiever-
brauch in Deutschland mit rund 40 Prozent Ver-
brauchsanteil höher rangiert als der Strom- und 
der Verkehrssektor, führt er in der öffentlichen 
Klima- und Energiedebatte ein relatives Schat-
tendasein. Das ist erstaunlich vor dem Hinter-
grund, dass die kostengünstigsten Potenziale von 
CO2-Minderung und die Verdrängung der spezi-
fi sch teuersten Importenergien Öl und Gas gerade 
diesen Bereich betreffen. Eine Einsparung von 30 
Prozent bis 50 Prozent fossiler Energieträger im 
Wärmesektor durch energieeffi zientere Gebäude 
und Erneuerbare Energien wäre keine Nettobe-
lastung für die Volkswirtschaft, sondern ein höchst 
rentierliches Konjunkturprogramm mit einem Be-
schäftigungseffekt von mehreren Hunderttausend 
Arbeitsplätzen.
Es gibt allerdings einige Hemmnisse, die einem 
solchen höchst sinnfälligen Konjunkturprogramm 
offenbar entgegenstehen.

Die öffentliche Debatte zum Stromsektor be-
wegt offensichtlich mehr Emotionen, weil sich 
hier spektakuläre Technologiealternativen wie 
Kernenergie einerseits und Fotovoltaik oder 
Windenergie andererseits gegenüberstehen.

Im Bereich der Effi zienz diskutieren wir lieber 
die Abschaffung der Glühbirne, weil die Ener-
gieform Licht sprichwörtlich sichtbarer ist als 
die wenig auffällige Raumwärme.

Der administrative Aufwand und die Komplexi-
tät für gebäudebezogene Energiemaßnahmen 
sind in der Regel höher als etwa die Beteiligung 
an einem Windenergiefond oder die Bestellung 
und Finanzierung einer Fotovoltaik-Anlage für 
das Hausdach.

Das Investor-/Nutzerdilemma behindert syste-
matisch wirtschaftliches Handeln bei der Wär-
mebereitstellung für vermietete Immobilien. 
Da Mieter die Wärmekosten tragen, haben Ver-
mieter keinen Anreiz in die energetische Sanie-
rung von Gebäuden zu investieren. 

Während die erstgenannten Hemmnisse im Be-
reich Wahrnehmung und Administration nur lang-
wierig und mühsam angreifbar sind drängt die 
Blockade wirtschaftlichen Handelns durch das 
Investor-/Nutzerdilemma, welches das Verursa-
cherprinzip in Bezug auf Einsparinvestitionen ge-
radezu auf den Kopf stellt, nach einer zügigen 
gesetzlichen Lösung.
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b. Lösungsansätze durch Änderung der 
Heizkostenverordnung
Zweifache Berücksichtigung des Verursacher-
prinzips
Die tatsächlichen Raumwärmekosten resultieren 
sowohl aus dem Nutzerverhalten als auch aus 
dem technischen Gebäudezustand. Soweit es das 
Nutzerverhalten betrifft, werden die Raumwär-
mekosten verursachungsgerecht dem Nutzer zu-
geordnet, auch wenn natürlich die gesamtgesell-
schaftlichen Kosten vor allem durch negative 
ökologische Effekte noch weit höher sind als die 
derzeit dem Nutzer in Rechnung gestellten. Die-
ser Teil einer verursachungsgerechten Kostenzu-
ordnung sollte durch eine Novelle nicht aufgeho-
ben, bzw. abgeschwächt werden. Das wäre etwa 
der Fall, wenn die tatsächlichen Wärmekosten 
prozentanteilig oder ganz dem Gebäudeeigentü-
mer zugeordnet würden. 
Die Lösung muss also dahin gehen, dass der volle 
wirtschaftliche Anreiz für ein energiesparendes 
Nutzerverhalten beim Nutzer verbleibt, während 
gleichzeitig die wirtschaftlichen Folgen einer 
mehr oder weniger effi zienten Gebäudetechnik 
dem Eigentümer zugeordnet werden müssen.
Der Vorschlag ist daher, abhängig von den Kenn-
werten des Gebäudes einen festen Wärmekosten-
betrag pro Quadratmeter Nutzfl äche von der 
Umlage der Wärmekosten auf den Mieter auszu-
schließen. Dadurch dass ein Festbetrag pro Quad-
ratmeter Nutzfl äche statt einem prozentualen 
Anteil an den Wärmekosten gewält wird, behält 
der Nutzer grundsätzlich den vollen Anreiz zu 
energiesparendem Nutzerverhalten, während der 
Eigentümer in der wirtschaftlichen Betrachtung 
unabhängig vom Nutzungsverhalten des Mieters 
bleibt. Im Vergleich zur prozentualen Aufteilung 
der Wärmekosten hat dies den Vorteil, dass der 
Anreiz für sparsames Heizen für den Mieter grö-
ßer ist, weil er bei durchschnittlichem Standard 
der Gebäudetechnik die vollen Heizkosten trägt 
und auch bei einer teilweisen Übernahme der 
Kosten durch den Vermieter Mehrkosten durch 
weniger sparsames Heizverhalten nicht zum Teil 
an den Vermieter abgewälzt werden können.

Energieverbrauchskennwerte als 
 Bewertungsbasis

Voraussetzung hierfür ist eine objektive Bewer-
tung der Gebäudetechnik unabhängig vom Ver-
brauchsverhalten des privaten oder gewerblichen 
Nutzers. Ein solcher objektiver Bewertungsmaß-
stab steht nun nach langjähriger Debatte in Form 
der Energieverbrauchskennwerte von Gebäuden 
(im Rahmen des Energiepasses) endlich zumin-
dest im Ansatz zur Verfügung (auch wenn die 
Einführung für alle Gebäude noch in einer länge-
ren Einführungsphase ist). 

Dynamischer Standard

Der Vorschlag zielt weiter darauf ab, von Anfang 
an einen dynamischen Standard einzuführen - 
analog zum Top-Runner-Konzept. Die turnusmäßi-
gen Debatten über die Anpassungen der Energie-
einsparverordnung EnEV zeigen, dass es der 
Politik dabei jeweils nicht gelingt, mindestens 
den Energiestandard verpfl ichtend zu machen, 
der im erwarteten Nutzungszeitraum zu einem 
Kostenminimum von Investitions- und Betriebs-
kosten führen würde.
Maßstab für die Nichtumlegbarkeit von Wärme-
kosten könnte daher z. B. der statistische Mittel-
wert der in Deutschland jeweils ermittelten Ge-
bäudekennzahlen sein. Bei Gebäuden, die 
schlechter sind als der Mittelwert der Gebäude, 
soll der Eigentümer auf mittlere Sicht einen Teil 
der Wärmekosten selbst tragen. Dabei können 
durchaus verschiedene Kategorien gebildet wer-
den: Ladenlokale mit hoher Besucherfrequenz 
haben einen höheren Energiekennwert als z. B. 
Wohnungen.
Der nicht umlegbare Wärmekostenanteil sollte 
proportional sein zum Abstand der jeweiligen Ge-
bäudekennzahl vom Mittelwert. Je weiter die 
Gebäudetechnik unter dem mittleren Wert in 
Deutschland bleibt, desto einen geringeren Be-
trag an Wärmekosten darf der Eigentümer auf 
den Mieter umlegen.

Zeitliche Dimension/Progression

Die Nichtumlegbarkeit von Teilen der Wärmekos-
ten auf die Mieter ist ein gravierender Schritt für 
den wirtschaftlichen Betrieb von Immobilien. Da-
her sollte die Regelung mit solchen Übergangs-
fristen ausgestattet sein, die es dem Eigentümer 
möglich machen, rechtzeitig in die Gebäudeeffi -
zienz zu investieren. Denn vorrangiges Ziel ist auf 
mittlere Sicht nicht die Nettoentlastung der Mie-
ter sondern das Auslösen von Energieeffi zienzin-
vestitionen.

Vorschlag für die zeitliche Staffelung der Nich-
tumlegbarkeit: 
Bis zwei Jahre nach Inkrafttreten der Änderung 
bleiben alle Wärmekosten umlegbar wie bisher. 
Ab dem dritten Jahr trägt der Eigentümer 10 
Prozent der Wärmekosten, die den statisti-
schen Mittelwert übersteigen. Der Prozentan-
teil erhöht sich jedes Jahr um weitere 10 Pro-
zent bis zu insgesamt 100 Prozent. Neben der 
aus den Kennzahlen zu ermittelnden nicht um-
legbaren Energiemenge muss für die Berech-
nung auch ein Energiepreis zugrunde gelegt 
werden. Preisbasis sollte der tatsächliche Ener-
giepreis des für das Gebäude genutzten Ener-
gieträgers sein.

Umlegbarkeit von Einsparinvestitionen:
  Zu einer ausgewogenen Gestaltung eines sol-

chen Vorschlags gehört auch die Verbesserung 
der Umlagefähigkeit von Einsparinvestitionen 
auf die Kaltmieten. Es sollte über die bisheri-
gen Regelungen hinaus möglich sein, die Inves-
titionskosten auf jeden Fall warmmietenneut-
ral auf die Kaltmiete umlegen zu können. 

Abgrenzungen

Zu den Wärmekosten gehören auch die Kosten 
der Warmwasserbereitung und die Gebäude-
klimatisierung.
Im Hinblick auf andere ökologische Investitionen 
sind weitere Abgrenzungen erforderlich. Sicher-
lich sind im Gebäudesektor Effi zienzmaßnahmen 
der zentrale Hebel zur Energie- und CO2-Reduzie-

rung. Daneben bieten aber auch Kraftwärme-
kopplung und die Umstellung auf Erneuerbare 
Energien wichtige Potenziale zur CO2-Minderung 
und Verdrängung fossiler Energieträger. Diese 
Maßnahmen stehen oft in einem gewissen Konkur-
renzverhältnis zu Effi zienzinvestitionen. So wür-
de es zum Beispiel in der Regel keinen Sinn ma-
chen, eine Niedrigenergiehaussiedlung an ein 
Fernwärmenetz anzuschließen, weil die Abnah-
medichte zu gering wäre; oder wenn mit erhebli-
chem Aufwand in ein Wärmeverteilungsnetz für 
Wärme aus Biogas-BHKW investiert wird, wäre es 
unwirtschaftlich, die versorgten Gebäude ener-
getisch zu optimieren, solange das Abwärmepo-
tenzial nicht ausgeschöpft ist. Aber beliebig inef-
fi ziente Standards zu Lasten der Mieter sollten 
auch hier nicht akzeptiert werden.
Vorschlag: Bei Gebäuden, die aus Kraftwärme-
kopplung versorgt werden oder zu mindestens 50 
Prozent aus Erneuerbaren Energien, wird die Um-
legbarkeit der Wärmekosten nur für den Teil aus-
geschlossen, der den statistischen Mittelwert der 
Kennzahlen um mehr als 25 Prozent übersteigt.
Für eine Sonderregelung zugunsten von KWK und 
EE gibt es mehrere Gründe: 

1.  Klimapolitisch tragen KWK und EE-Versorgung 
ebenso zur CO2-Minderung bei wie verbesserte 
Gebäudestandards.

2.  Aus Nutzer/Mieter-Sicht ist wichtig, dass die 
spezifi schen Kosten pro Wärmeeinheit (MWh) 
bei EE oft geringer sind als bei Öl und Gas. 
Zumindest sind für KWK und EE längerfristig 
geringere Kostensteigerungen zu erwarten als 
für eine Versorgung auf Basis von Öl und Gas.

c. Einordnung des Vorschlags in die 
 Diskussion politischer Instrumente
Die vorgeschlagene Regelung ist der Form nach 
ordnungsrechtlicher Natur. Im Unterschied zur 
EnEV schreibt sie aber keine bestimmten Bau-
standards vor, sondern regelt die zivilrechtlichen 
Ansprüche zwischen zwei Marktpartnern im Miet-
bereich. Sie führt das Verursacherprinzip ein für 
marktgerechtes Investitionsverhalten im Bereich 
der Gebäudeeffi zienz. Die Regelung stellt quasi 
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ein marktwirtschaftliches Instrument zur Über-
windung eines wesentlichen Hemmnisses dar. 
Gegenüber festen bauordnungsrechtlichen Stan-
dards wie in der EnEV hat das den Vorteil, dass 
keine besonderen Durchsetzungs- und Vollzugsin-
strumente geschaffen werden müssen wie be-
hördliche Kontrollmaßnahmen, Bußgeldanord-
nungen etc. Da beide betroffenen Marktpartner 
jeweils konträre Interessen vertreten, erfolgt die 
Durchsetzung der Regelung in zivilrechtlichen 
Verfahren wie unter anderem beim Mietrecht 
auch. Das gerade hier oft beklagte Vollzugsdefi zit 
könnte somit deutlich reduziert werden.
Gegenüber der Festsetzung bestimmter Baustan-
dards gestattet die Regelung dem Gebäudeeigen-
tümer zwei Handlungsoptionen:

  Er kann soweit in Energieeffi zienz investieren, 
dass er alle Wärmekosten umlegen kann.

  Er kann auch auf Investitionen verzichten und 
einen Teil der Wärmekosten selbst tragen, wenn 
er diese Option für sich als günstiger ansieht.

Durch die zweifache Handlungsoption verbunden 
mit der langen zeitlichen Staffelung bei der Ein-
führung ist die Regelung in hohem Maße für die 

Marktteilnehmer zumutbar. Daher ist es aus der-
zeitiger Sicht nicht erforderlich, die Zumutbar-
keit in zahlreichen Anwendungsfällen erst durch 
Ausnahmeregelungen herzustellen.

In der Gegenüberstellung mit haushaltsbasier-
ten Fördermaßnahmen wie dem KfW-Gebäu-
desanierungsprogramm zeigt sich folgendes: 
Ein Förderprogramm kann sehr differenziert in 
den Markt eingreifen, ist auch anwendbar auf 
eigengenutzte Gebäude, ist bei Bedarf fl exibel 
anzupassen und hat hohe Akzeptanz auf Seiten 
der Anwender. 
Nachteile sind aber, dass Haushaltsmittel immer 
nur begrenzt verfügbar sind und die Hebelwir-
kung bleibt damit sehr begrenzt bleibt. Da Haus-
haltsmittel jährlich bereitgestellt werden, ist die 
erwartete Kontinuität geringer als bei festen ge-
setzlichen Regelungen. Das führt auf Seiten der 
Herstellerindustrie Dämmstoffe, Fassadenele-
mente, Fenster, wärme- und klimatechnische 
Geräte etc. zu begrenzter Investitionsbereit-
schaft. Daher halten wir die hier vorgeschlagene 
Regelung für einen intelligenten Ansatz das Mie-
ter-Vermieter-Dilemma zu lösen und so einen 
Beitrag zu mehr Klimaschutz, Investitionssicher-
heit und Beschäftigung zu leisten.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


